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anknüpfen kann „Der Grundgedanke se1ner Intentionalıtätstheorie kommt hne
eınen allzu fragwürdıgen ontologıschen Ballast AUS und 1St daher uch 1 modernen
Debatten lebendig. Leibniz’ Konzeption des phänomenalen Bewusstseins 1St eın
trühneuzeıtlicher Vorläutfer repräsentationalıstischer Theoriıen. Mıt diesen Innovatıoc-
11C.  b erweıst sıch Leibnız nıcht 1LL1UI AUS hıstorischer Perspektive als e1ne herausragende
Erscheinung der frühneuzeıtlichen Philosophıie, sondern auch AUS systematischer
Perspektive als eın anregender und anschlussfähiger Autor“ 441)

Insgesamt handelt sıch be1 diesem Buch eınen hılfreichen Beitrag tür den Dıiıalog
zwıschen philosophiehistorischer und aktueller systematischer Forschung iınnerhalb
der Philosophie des elistes. Besonders Barths Ausführungen ZuUuUr Substanzmetaphysık
Leibnizens siınd luzıde durchdacht und zut verständlıch veschrıieben. Den 1n diesen
Forschungsfeldern Engagıerten 1St dieses Buch siıcher e1ne bereichernde und hıltreiche
Lektüre. PROPACH

KANT UN MENSCHENRECHTE. Herausgegeben VOo.  - Reza Mosayebi (Kantstudien-Er-
vänzungshefte; 201) Berlin: De Gruyter 2015 V1/320 S 4 ISBN /78—3—11—05/14/_9
(Hardback); /78—3—11-—057/1 5  O

Die Autsätze 1n diesem Band sınd ZuU zröfßten e1l überarbeıtete Vortrage der Tagung
„Kant und Menschenrechte“ der Johannes Gutenberg-Universität 1 Maınz 11
Februar 2015 Die Beiträge sind 1n rel (sruppen vegliedert. Eıne CGıruppe betont
dıe Bedeutung der praktıschen Philosophie Kants für dıe aktuelle Menschenrechts-
debatte:; e1ne zweıte (sruppe bezweıtelt S1€; e1nNe drıtte (sruppe entwickelt VOo.  - ant
inspırıerte eıgene nsäatze.

Menschenrechte mıiıt ant. Nach ant kann C LU e1n einZz1ges angeborenes Recht
veben. Damiıt, Ötfriedo1st e1n etzter Maf{fistab zegeben, der ın vielen Menschen-
rechtstheorien tehlt. „Auch WCCINIL ant dem angeborenen Recht dıese Mafsstabsaufgabe
nıcht ausdrücklich zuspricht, verwendet das angeborene Recht ın diesem Sınn, enn

welst damıt teıls Menschenrechte, teıls Quası-Menschenrechte AUuUS (48) Dieses
angeborene Recht 1St verknüpft mi1t dem Grundsatz eıner Vo ant CNANNLEN
„inneren Rechtspflicht“ 9 (e07@ Mohr) Ö1e vebietet dıe Selbstverpflichtung e1nes
jeden Menschen auf die Menschheıt 1 seiner eıgenen Person als /7/weck „Se1 eıne
Rechtsperson! lautet dıe (e1NZ1g6€) innere Rechtspflicht“ (53) „Selbstverpflichtung
erweıst sıch auch tür das Recht als normatıve Grundrelation“ (55) Erst als Rechtsperson
1St der Mensch Person. „Dieser Grundgedanke 1St offenbar dıe tragende Intuition der
Menschenrechte“ (56) Nach verbreıiteter Ansıcht 1St dıe utonomıe des Menschen
der Grund seıiner Rechte. Oliver Sensen stellt dar, W1€e ant den zeıtgenössıschen
Autonomiebegriff krıitisıeren würde, Wa ‚Autonomuıie‘ versteht und W1e mıiıt
diesem Begriff Rechte begründet. _ Andreas Niederberger xibt autf dıe Frage „Braucht
dıe kantısche Rechtsphilosophie dıe Menschenwüuürde?“ (81) eıne negatıve Ntwort.
Konnen strikte posıtıve Hılfspflichten 1mM Ausgang Voo ant verechtfertigt werden?
Kants Theorıe der Pflichten, zeıgen OTYINNA Mieth und Christoph Bambayuer, 1St
„wenıger eindımens1ional als dıe domiınante lıberale Lesart suggerlert“; zugleich
kann S1e jedoch uch wenıger leisten, „als 5 ıhr dıe co71ale Interpretation zuschreıibt“
128) Das Recht auf Hospitalıtät 1n Kants Friedensschriuft (Hennıing Hahrn) hat e1ne
vermıiıttelnde Funktion „zwiıschen ıdealıistischer und realıstischer Utopie“” Es stellt e1n
Provısorium dar, „das dıe Möglichkeıit e1nes ewı1gen Friedens 1n Form elner weıter-
führenden kosmopolıtischen Rechtsordnung aınbahnen coll“ (131); C füllt eınen „kon-
zeptionellen Raum zwıischen moralıschen Menschenrechten und bürgerlich-politischen
Mitgliedschaftsrechten“ ALULS 150) Direkt enthält Kants Philosophie keine Theori1e der
Menschenrechte:; pOSI1tLV anregend „1ST ant als Dıfferenztheoretiker, der dıe begriff-
lıchen und sachlichen Unterschiede zwıschen Moral, Recht und Polıtik testhält, und
der dıe Unterschiede zwıschen Staatsrecht und Völkerrecht, zwıschen Bürgerrechten
und Weltbürgerrecht tormuliert“ (154; (e072 Lohmann).

IL Menschenrechte (auch) hne ant. Nach Christoph Horn stutzt ant „überhaupt
das Recht nıcht auf dıe ıdeale Normatıvıtät der Moral“ (190); dıe Rechtordnung besitzt
„eıne Legitimität(DENETLS" 191} — Stefan (z0sepath fragt: Welche Auffassungen Kants
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anknüpfen kann. „Der Grundgedanke seiner Intentionalitätstheorie […] kommt ohne 
einen allzu fragwürdigen ontologischen Ballast aus und ist daher auch in modernen 
Debatten lebendig. […] Leibniz’ Konzeption des phänomenalen Bewusstseins ist ein 
frühneuzeitlicher Vorläufer repräsentationalistischer Theorien. Mit diesen Innovatio-
nen erweist sich Leibniz nicht nur aus historischer Perspektive als eine herausragende 
Erscheinung der frühneuzeitlichen Philosophie, sondern auch aus systematischer 
Perspektive als ein anregender und anschlussfähiger Autor“ (441).

Insgesamt handelt es sich bei diesem Buch um einen hilfreichen Beitrag für den Dialog 
zwischen philosophiehistorischer und aktueller systematischer Forschung innerhalb 
der Philosophie des Geistes. Besonders Barths Ausführungen zur Substanzmetaphysik 
Leibnizens sind luzide durchdacht und gut verständlich geschrieben. Den in diesen 
Forschungsfeldern Engagierten ist dieses Buch sicher eine bereichernde und hilfreiche 
Lektüre. J. L. Propach

Kant und Menschenrechte. Herausgegeben von Reza Mosayebi (Kantstudien-Er-
gänzungshefte; 201). Berlin: De Gruyter 2018. VI/320 S., ISBN 978–3–11–057147–9 
(Hardback); 978–3–11–057152–3 (EPUB).

Die Aufsätze in diesem Band sind zum größten Teil überarbeitete Vorträge der Tagung 
„Kant und Menschenrechte“ an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz im 
Februar 2015. Die Beiträge sind in drei Gruppen gegliedert. Eine erste Gruppe betont 
die Bedeutung der praktischen Philosophie Kants für die aktuelle Menschenrechts-
debatte; eine zweite Gruppe bezweifelt sie; eine dritte Gruppe entwickelt von Kant 
inspirierte eigene Ansätze. 

I. Menschenrechte mit Kant. Nach Kant kann es nur ein einziges angeborenes Recht 
geben. Damit, so Otfried Höffe, ist ein letzter Maßstab gegeben, der in vielen Menschen-
rechtstheorien fehlt. „Auch wenn Kant dem angeborenen Recht diese Maßstabsaufgabe 
nicht ausdrücklich zuspricht, verwendet er das angeborene Recht in diesem Sinn, denn 
er weist damit teils Menschenrechte, teils Quasi-Menschenrechte aus“ (48). – Dieses 
angeborene Recht ist verknüpft mit dem Grundsatz einer von Kant so genannten 
„inneren Rechtspflicht“ (49; Georg Mohr). Sie gebietet die Selbstverpflichtung eines 
jeden Menschen auf die Menschheit in seiner eigenen Person als Zweck. „Sei eine 
Rechtsperson! – lautet die (einzige) innere Rechtspflicht“ (53). „Selbstverpflichtung 
erweist sich auch für das Recht als normative Grundrelation“ (55). Erst als Rechtsperson 
ist der Mensch Person. „Dieser Grundgedanke ist offenbar die tragende Intuition der 
Menschenrechte“ (56). – Nach verbreiteter Ansicht ist die Autonomie des Menschen 
der Grund seiner Rechte. Oliver Sensen stellt dar, wie Kant den zeitgenössischen 
Autonomiebegriff kritisieren würde, was er unter ‚Autonomie‘ versteht und wie er mit 
diesem Begriff Rechte begründet. – Andreas Niederberger gibt auf die Frage „Braucht 
die kantische Rechtsphilosophie die Menschenwürde?“ (81) eine negative Antwort. – 
Können strikte positive Hilfspflichten im Ausgang von Kant gerechtfertigt werden? 
Kants Theorie der Pflichten, so zeigen Corinna Mieth und Christoph Bambauer, ist 
„weniger eindimensional […], als die dominante liberale Lesart suggeriert“; zugleich 
kann sie jedoch auch weniger leisten, „als es ihr die soziale Interpretation zuschreibt“ 
(128). – Das Recht auf Hospitalität in Kants Friedensschrift (Henning Hahn) hat eine 
vermittelnde Funktion „zwischen idealistischer und realistischer Utopie“. Es stellt ein 
Provisorium dar, „das die Möglichkeit eines ewigen Friedens in Form einer weiter-
führenden kosmopolitischen Rechtsordnung anbahnen soll“ (131); es füllt einen „kon-
zeptionellen Raum zwischen moralischen Menschenrechten und bürgerlich-politischen 
Mitgliedschaftsrechten“ aus (150). – Direkt enthält Kants Philosophie keine Theorie der 
Menschenrechte; positiv anregend „ist Kant als Differenztheoretiker, der die begriff-
lichen und sachlichen Unterschiede zwischen Moral, Recht und Politik festhält, und 
der die Unterschiede zwischen Staatsrecht und Völkerrecht, zwischen Bürgerrechten 
und Weltbürgerrecht formuliert“ (154; Georg Lohmann).

II. Menschenrechte (auch) ohne Kant. Nach Christoph Horn stützt Kant „überhaupt 
das Recht nicht auf die ideale Normativität der Moral“ (190); die Rechtordnung besitzt 
„eine Legitimität sui generis“ (191). – Stefan Gosepath fragt: Welche Auffassungen Kants 
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kommen zeitgenössiıschen Verstindnis Vo Menschenrechten nächsten?
Wecshalb können IC dennoch den heutigen Befürwortern keine Stutze bieten? In
Kants „Rechtslehre“ indet sıch der Begriff Rechtes der enschheıit ber nıcht
der Begriff Voo Menschenrechten (Alessandro Pınzani)

111[ ant als Inspiration Eıne Theorıe der Menschenrechte tordert Rainer Forst
111U55 deren Bedeutung für dıe Praxıs und den unıversalıstischen moralıschen Grund
dieser Ansprüche ZC15CIN Jeder Mensch hat den relevanten Kontexten moralıscher
Handlungen und polıtıscher Ordnungen C111 Recht auf und C1LL1C Pflicht ZUur Rechtterti-
s U1 „Das 1ST C W A C bedeutet dıe Wuürde des Menschen als 7Zweck sıch celbst
respektieren 258) Ausgehend VOo  H Kants 11LL1ICICI Rechtspflicht der honestas IUYLdICA
argumentiert Reza Mosayebı dafür, „dass dıe Rechtsinhaber WISCILE Menschenrechte
behaupten und 1e6Ss als C1LI1C Forderung, dıe SC sıch selbst richten ansehen sollten
267) DiIie rechtliche Ehrbarkeıit besteht nach ant darın Verhältnis anderen
yC111CI1 \Wert als den Menschen behaupten dıe Forderung 1ST tormulıert dem
Imperatıv „Mache dıch anderen nıcht ZUu blofßen Miıttel sondern C] für y1C zugleich
7Zweck“ 269) RICKEN S]

I1HE (IxXFORD H ANDROOK HEGEL Herausgegeben VOo.  - Dean Moyar New ork
Oxtord University Press 017 ISBN 4 / 19 435572070 (Hardback)

Das herausragende Hegel Handbuch deutscher Sprache 1ST zweıtellos dasjenıge VOo.  H

Walter Jaeschke uch englıscher Sprache x1bt bereits umfangreıiche Handbücher
dıe jedoch nıcht AUS Feder SLAamMMeEeN sondern jeweıls Beıtrage verschiıe-
dener Autorinnen und utoren ersammeln (Z ‚W1 Cambridge C ompanı10ns, den
Blackwell C ompanıon den Bloomsbury Companıon) Zu ıhnen vesellt sıch L1LU. das
1er besprochene Osxtord Handbook Trettend bemerkt der Herausgeber Dean Moyar

der Eıinleitung, Aass be1 aller naturgemäfßen Vielstimmigkeıt der unterschiedlichen
Beıtrage C1LI1LC „drıtte Welle“ der Hegel-Forschung reprasentiert nach der zunächst
deutschsprachi1g yepragten Phase der 17/0er und 1980er Jahre und der englischsprachi-
SI Renalissance Ende des Jahrhunderts folgt 1L1U C1LI1LC Phase der iınternatıionalen
Vernetzung, dıe philologische Arbeıt mM1 systematischen Interesse Hegels
Philosophie verbindet

e1] wıdmet sıch Hegels Anfängen Jena und damıt (sruppe VOo.  - Texten
dıe der englischsprachigen Forschung bısher WEILLDCI Beachtung vefunden haben
Umso wichtiger dürfte Dırgıt Sandkaulens brillanter Beıtrag ber dıe Schriutt {“C11l
mM1C der Hegel 158501 die Öffentliche Bühne betrıitt „Die Dıifferenz des Fichte schen
und Schelling schen Systems der Philosophie Sandkaulen profiliert 51C als Hegels
ftrühe „Systemschrift mM1 der dıe Weichen für spatere Entwicklung stellt
Dreı Ansprüche werden dabe1 ıne1iınander verschachtelt Erstens Philosophie
C111 wissenschaftlıches System C111l keıin blofßes Agglomerat C] y1C auf diese
\Welise C111 Ausdruck der metaphysıischen Realıtät dıe dem substantıvierten Tıtel
des Absoluten auttrıtt diesem /7Zweck C] drıttens C1LLILC bestimmte Epistemologie
ertorderlıch namlıch Spekulation dıe nıcht der das Endliche fixiıerenden und damıt
trennenden zerrüttenden Reflexion verbleıibt sondern alles (jetrennte zugleich auf
dıe Einheit des Absoluten bezieht (zum Verhältnis VOo.  - Reflexion und Spekulation vgl
esonders 15 Von Anfang besteht C111 1Ssens zwıschen Hegel und Schelling
den Hegel bekanntermafßen der Vorrede ZUur „Phänomenologie des elistes publık
machen W1rd der Schritt den celbst bıs dahın noch vehen hat umtasst dıe Aus-
arbeitung Methode der „bestimmten Negatıon dıe 5 erlaubt das Absolute

nıcht der Philosophie VOFraus  seizen sondern als ıhr „Resultat erarbe1-
ten können Michael Nance Cryanzl das Bıld durch UÜberblick ber Hegels
praktische Philosophie VOo Naturrechtsaufsatz ber das „System der Sıttliıchkeit
bıs ZUu ersten und drıtten Jenaer Systementwurf In diesem Ontext W1rd erstmals
„Gre1ist ZUu EeYMINKS FPCHNICUS für dıe Interpretation iıntersubjektiver csoz1aler Ver-
hältnısse denen uch das Motıv des Kampfes Anerkennung C11L1IC Raolle spielt

e1] diskutiert dıe „Phänomenologie des e1stes“ Voo 1806/1807 PhG) Dıina
Emundts unterstreicht das epistemologiıische 1e] das Hegel der Einleitung dieser
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kommen einem zeitgenössischen Verständnis von Menschenrechten am nächsten? 
Weshalb können sie dennoch den heutigen Befürwortern keine Stütze bieten? – In 
Kants „Rechtslehre“ findet sich der Begriff eines Rechtes der Menschheit, aber nicht 
der Begriff von Menschenrechten (Alessandro Pinzani).

III. Kant als Inspiration. Eine Theorie der Menschenrechte, so fordert Rainer Forst, 
muss deren Bedeutung für die Praxis und den universalistischen moralischen Grund 
dieser Ansprüche zeigen. Jeder Mensch hat in den relevanten Kontexten moralischer 
Handlungen und politischer Ordnungen ein Recht auf und eine Pflicht zur Rechtferti-
gung. „Das ist es, was es bedeutet, die Würde des Menschen als Zweck an sich selbst zu 
respektieren“ (258). – Ausgehend von Kants innerer Rechtspflicht der honestas iuridica 
argumentiert Reza Mosayebi dafür, „dass die Rechtsinhaber eigene Menschenrechte 
behaupten und dies als eine Forderung, die sie gegen sich selbst richten, ansehen sollten“ 
(267). Die rechtliche Ehrbarkeit besteht nach Kant darin, im Verhältnis zu anderen 
seinen Wert als den eines Menschen zu behaupten; die Forderung ist formuliert in dem 
Imperativ: „Mache dich anderen nicht zum bloßen Mittel, sondern sei für sie zugleich 
Zweck“ (269). F. Ricken SJ

The Oxford Handbook of Hegel. Herausgegeben von Dean Moyar. New York: 
Oxford University Press 2017. XLIX/828 S., ISBN 978–0–19–935522–8 (Hardback).

Das herausragende Hegel-Handbuch in deutscher Sprache ist zweifellos dasjenige von 
Walter Jaeschke. Auch in englischer Sprache gibt es bereits umfangreiche Handbücher, 
die jedoch nicht aus einer einzigen Feder stammen, sondern jeweils Beiträge verschie-
dener Autorinnen und Autoren versammeln (z. B. zwei Cambridge Companions, den 
Blackwell Companion, den Bloomsbury Companion). Zu ihnen gesellt sich nun das 
hier besprochene Oxford Handbook. Treffend bemerkt der Herausgeber Dean Moyar 
in der Einleitung, dass es bei aller naturgemäßen Vielstimmigkeit der unterschiedlichen 
Beiträge eine „dritte Welle“ der Hegel-Forschung repräsentiert – nach der zunächst 
deutschsprachig geprägten Phase der 1970er und 1980er Jahre und der englischsprachi-
gen Renaissance gegen Ende des Jahrhunderts folgt nun eine Phase der internationalen 
Vernetzung, die philologische Arbeit mit einem systematischen Interesse an Hegels 
Philosophie verbindet.

Teil 1 widmet sich Hegels Anfängen in Jena und damit einer Gruppe von Texten, 
die in der englischsprachigen Forschung bisher weniger Beachtung gefunden haben. 
Umso wichtiger dürfte Birgit Sandkaulens brillanter Beitrag über die Schrift sein, 
mit der Hegel 1801 die öffentliche Bühne betritt: „Die Differenz des Fichte’schen 
und Schelling’schen Systems der Philosophie“. Sandkaulen profiliert sie als Hegels 
frühe „Systemschrift“, mit der er die Weichen für seine spätere Entwicklung stellt. 
Drei Ansprüche werden dabei ineinander verschachtelt: Erstens müsse Philosophie 
ein wissenschaftliches System sein, kein bloßes Agglomerat; zweitens sei sie auf diese 
Weise ein Ausdruck der metaphysischen Realität, die unter dem substantivierten Titel 
des Absoluten auftritt; zu diesem Zweck sei drittens eine bestimmte Epistemologie 
erforderlich, nämlich Spekulation, die nicht in der das Endliche fixierenden – und damit 
trennenden, zerrüttenden – Reflexion verbleibt, sondern alles Getrennte zugleich auf 
die Einheit des Absoluten bezieht (zum Verhältnis von Reflexion und Spekulation vgl. 
besonders 18 f.). Von Anfang an besteht so ein Dissens zwischen Hegel und Schelling, 
den Hegel bekanntermaßen in der Vorrede zur „Phänomenologie des Geistes“ publik 
machen wird; der Schritt, den er selbst bis dahin noch zu gehen hat, umfasst die Aus-
arbeitung einer Methode – der „bestimmten Negation“ –, die es erlaubt, das Absolute 
seinerseits nicht der Philosophie vorauszusetzen, sondern es als ihr „Resultat“ erarbei-
ten zu können. – Michael Nance ergänzt das Bild durch einen Überblick über Hegels 
praktische Philosophie, vom Naturrechtsaufsatz über das „System der Sittlichkeit“ 
bis zum ersten und dritten Jenaer Systementwurf. In diesem Kontext wird erstmals 
„Geist“ zum terminus technicus für die Interpretation intersubjektiver, sozialer Ver-
hältnisse, unter denen auch das Motiv des Kampfes um Anerkennung eine Rolle spielt.

Teil 2 diskutiert die „Phänomenologie des Geistes“ von 1806/1807 [= PhG]. Dina 
Emundts unterstreicht das epistemologische Ziel, das Hegel in der Einleitung dieser 


